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Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 20.06.2007
Verwaltungsausschuss 02.07.2007
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Leistungsvereinbarung mit der Gesellschaft zur Hilfe für suchtgefährdete und abhängige 
Menschen e.V. Leer, DROBS Emden über das Angebot eines Ambulant Betreuten Wohnens für 
chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke 
 
Beschluss: 
 
Zwischen der Stadt Emden und der DROBS wird die der Vorlage als Anlage beigefügte Leis-
tungsvereinbarung geschlossen. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Entgelt- und Prü-
fungsvereinbarung zu gegebener Zeit abzuschließen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es handelt sich bei der Hilfeleistung um eine ambulante Form der Eingliederungshilfe, auf die 
nach dem SGB XII ein Rechtsanspruch besteht. Bislang wurden die in Rede stehenden Fälle 
per Einzelvereinbarung abgerechnet, nunmehr soll, um den gesetzlichen Bestimmungen des 
SGB XII Genüge zu tun, eine Leistungsvereinbarung wie vorgeschlagen geschlossen werden. 
Die für diese Form der Betreuung notwendigen Mittel sind bereits seit einigen Jahren Teil des 
Budgets und wurden auch für das laufende bzw. das folgende Jahr entsprechend veranschlagt.  
Über die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel hinaus entstehen somit keine Aufwendungen. 
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Begründung: 
 
Die DROBS Emden betreut in Einzelfällen seit einiger Zeit chronisch mehrfach beeinträchtigte 
Abhängigkeitskranke im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens. Nunmehr wird der Ab-
schluss einer Leistungsvereinbarung für die Betreuung von Menschen mit Suchterkrankungen 
(illegale Drogen, Substituierte) angeboten. 
Auch für ambulante Einrichtungen müssen gem. §§ 75 ff SGB XII Leistungs-, Entgelt- und Prü-
fungsvereinbarungen über Inhalt, Art und Umfang der Leistungen abgeschlossen werden. 
 
Ambulant betreutes Wohnen ist eine ambulante Form der Eingliederungshilfe, auf die gem. §§ 
53 ff SGB XII ein Rechtsanspruch besteht. 
Die Leistungsvereinbarung regelt die wesentlichen Leistungsmerkmale (sächliche und personel-
le Ausstattung, Qualifikation des Personals, zu betreuender Personenkreis, Art, Ziel und Quali-
tät der Leistung), die Vergütung wird in der Entgeltvereinbarung festgelegt, die Prüfungsverein-
barung regelt u.a. das Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfun-
gen. 
 
Um den gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen, wurde die in der Anlage beigefügte Leis-
tungsvereinbarung erarbeitet. 
 
Zwar bietet der Verein „Das Boot“ Ambulant Betreutes Wohnen für Suchtkranke an, jedoch hat 
sich gezeigt, dass „Das Boot“ vor allem vom Personenkreis der alkoholabhängigen Menschen 
aufgesucht wird. Der von der DROBS betreute Personenkreis ist von illegalen Drogen abhängig 
oder erhält Substitutionspräparate und wird in aller Regel bereits über lange Jahre von der 
DROBS begleitet, so dass dort ein Vertrauensverhältnis entstanden ist. Die betroffenen Men-
schen haben oft schon mehrere Therapien, Krankenhaus- oder Heimaufenthalte hinter sich und 
benötigen Unterstützung im Alltagsleben. 
Der Sozialpsychiatrische Verbund für den Bereich Emden sieht die Notwendigkeit des Angebo-
tes ebenfalls, um eine weitere Versorgungslücke zu schließen. 
Mit dem geplanten Angebot wird dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ Rechnung getragen. 
Andere Anbieter als die genannten gibt es für das Angebot in Emden nicht; die Stadt Emden 
könnte die Leistung selbst nicht anbieten, dies ist gesetzlich auch nicht vorgesehen. 
 
 
Anlagen: 
 
 
 
 
 


